
Vorsicht Fallstricke – steuerlich relavante Änderungen bei der Unternehmensform genau prüfen.

Optionsmodell für Personengesellschaften
Wird eine GmbH & Co. KG bald wie eine GmbH besteuert?

Der vom Bundeskabinett beschlossene Entwurf für 
ein Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteu-
errechts soll eine Option für offene Handelsgesell-
schaften, Kommanditgesellschaften (einschließlich 
der GmbH & Co. KG) und Partnerschaftsgesellschaf-
ten einführen, wodurch diese Personengesellschaften 
ertragsteuerlich wie eine Körperschaft besteuert wer-
den können.

Die Ausübung der Option soll gesellschaftsrechtlich 
keine Auswirkungen haben, sodass die mit der Perso-
nengesellschaft verbundenen Vorteile wie Erleichte-
rungen bei der Offenlegung von Jahresabschlüssen 
erhalten bleiben.

Unterschiedliche Besteuerungssysteme

Personengesellschaften werden bislang grundsätzlich 
transparent besteuert, wodurch für Gewinnanteile un-
mittelbar auf Ebene der Gesellschafter bis zu 45 Pro-
zent Einkommensteuer anfallen. Die Besteuerung er-
folgt im Grundsatz unabhängig von der Entnahme 

des Gewinns. Kapitalgesellschaften werden dagegen 
intransparent besteuert und das Einkommen von Ka-
pitalgesellschaften durch die Kapitalgesellschaft selbst 
versteuert (Gesamtsteuerbelastung circa 31 Prozent). 
Für im Unternehmen verbleibende Gewinne ist daher 
bislang eine Kapitalgesellschaft steuerlich im Vorteil 
gegenüber der Personengesellschaft.

Der von der Bundesregierung am 24. März 2021 be-
schlossene Entwurf der Reform mit dem geplanten 
Optionsmodell soll den Steuersatzvorteil einer Kapi-
talgesellschaft für ins Unternehmen reinvestierte Ge-
winne nun auch Personengesellschaften ermöglichen. 

Das Optionsmodell birgt jedoch auch einige Fallstri-
cke. Daher empfehlen wir, einen genauen Vergleich 
der Steuerbelastung sowie eine Prüfung der Gesell-
schaftsverträge vor der Ausübung der Option durch-
zuführen. Vorsicht ist auch geboten, sofern die Anteile 
unter Nutzung von erbschaft- bzw. schenkungsteuer-
lichen Begünstigungen übertragen werden oder ein 
Umzug ins Ausland geplant ist.
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